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I. � 

Im Zuge der Prüfung aus5ewäh1 ter Bereiche aus den echnungswesen von gereinnutzigen Vohnbauvereinigungen, die ihren Sitz in der Steierrrark haben, hat der Landesrechnungshof bei der "Gereinnützigen Siedlungsgenossenschaft der Arbeiter und Angestellten Köflach in Köflach, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, eine Einschau durchgeführt. 

Mit der OJrchführung der Prüfung war die Gruppe 5 des Landesrechnungshofes beauftragt. Unter den verantwortlichen Gruppenleiter LRR. Dr. Kar 1 ßeker Je haben die Einzelprüfung im besonderen AS. Othrar Rottenschlager und VB. Dipl.Ing. Herbert Unger durchgeführt. 
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11. Rfil-ITLIOE � LN) rnGAN:. CfR CBOSSfNSQ-w=T 

1. Rechtliche Grundlagen 

Die Genossenschaft wurde 1947 gegründet und führt die Firr renbe

zeichnung 

Gereinnützige Siedlungsgenossenschaft der Arbeiter und 

Angestellten Köflach in Köflach 

und hat ihren Sitz in 8580 Köflach, Grazer Straße r. 2. Gegenstand 

des Unterneh rens ist die Errichtung und Verwaltung von Wohnungen in 

eigenem und frerrden en, sowie die Schaffung von Wohnungseigen

tun. 

Geräß 2 der Satzung erstreckt sich der Geschäftsbetrieb auf den 

Bezirk Voitsberg. 

Gerät�§ 3 Abs.! der Satzung können litglieder werden: 

* Elnzelpersonen 

* inländische juristische Personen 

* offene Handelsgesellschaften und anranditgesellschaften. 

1 i t Stichtag 31. �zen--ber 1984 :varen 922 Geschäftsanteile gezeich

net. Die Höhe eines Geschäftsanteiles beträgt S 30ü.--. Es sind 3 

Geschäftsanteile zu zeichnen. 
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2. Die Organe der Genossenschaft 

a) Vorstand 

b) Aufsichtsrat 

c) Generalversarrnlung 

a) Vorstand 

Gmirn § 20 der Satzung besteht der Vorstand aus 4 t\li tgl iedern mit 

einer 4-jährigen ntsdauer. Der Vorstand vertritt die Genossenschaft 

gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die itm obliegenden 

Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsrrannes zu 

erfLil len. 

Der Vorstand setzt sich derzeit wie folgt zusarnren: 

Vor- und Zunar re: 

ßaureister i lhelm Gräbner 

Alois Rieger 

Rudolf Pirker 

Ferdinand 5ragoi 

Vorstandssitzungen: 

1978 9 

1979 3 

1980 2 

1981 18 

1982 14 

1983 12 

Funktion: 

Chmnn 

Chmnnstellvertreter 

Mitglied 

�itglied 



Ge-reinsammit Aufsichtsrat: 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

2 

14 

10 

11 

6 

3 

b) Aufsichtsrat 
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Dieser besteht geraß § 21 Abs. 3 der Satzung aus mindestens 3 Mit

gliedern und 3 Ersatzrrannern mit einer 3-jährigen flrritsdauer. Die 

Ersatzrränner üben ihre Funktion laut Satzung erst dann aus, wenn 

ein gewahl ter Aufsichtsrat ausscheidet. Der Aufsichtsrat hat den 

Vorstand bei seiner Geschäftsführung in allen Zweigen der Verwal

tung dauernd zu überwachen. Er nuß sich zu diesem Zweck über den 

Gang der Angelegenheiten der Genossenschaft stets unterrichtet hal

ten. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Sorgfalt eines 

ordentlichen Geschäftsrrannes anzuwenden. 

Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit wie folgt zusamren: 

Vor- und Zunane 

Karl Stiller 

Karl Schirgi 

Anton Winter 

J-brst yer 

Gerald Lasnik 

Karl Petinger 

Siegbert Peter 

Franz Reiter 

Ferdinand Bachlechner 

Ferdinand Seibald 

Funktion 

Vorsitzender 

Vorsitzenderstellvertreter 

Mitglied 

Mitglied 

Mitglied 

Mitglied 

Mitglied 

l\,\i tgl ied 

itglied 

Ersat:zmi tgl ied 



1 

Gerald inkler 

Karl Osoinik 

Franz Göbl 

Franz induS 

Alfred Sehr iebl 

Friederike �oschker 

Günther Knopper 

lathias GölHer 

Aufsichtsratssitzungen: 

1978 0 

1979 0 

1980 

1981 2 

1982 3 

1983 2 

- 5 -

Ersatzrni tgl ied 

Ersatzmitglied 

Ersatzmitglied 

Ersatzmitglied 

Ersatzmitglied 

Ersatzmitglied 

Ersatzn i tgl ied 

Ersatzmitglied 

Für den Aufsichtsrat besteht eine eigene Geschäftsanweisung. 

c) Generalversamnlung 

Geral� · 28 Abs.! der Satzung hat die ordentliche Generalversa1mlung 

bis 30. Juni jeden Jahres stattzufinden. Die Generalversamnlungen 

der letzten Jahre wurden an 

1 • Juli 1 979 

27. April 1980 (aul�erordentliche Generalversamnlung) 

16. Noverrt>er 1980 

27. Septerrt>er 1981 

24-. O<tober 1982 

25. Juni 1983 (außerordentliche Generalversannlung) 

23. Septerrber 1983 

28. Septerber 1984-

und s it nicht der Satzung entsprechend abgehalten. 
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Im Jahre 1978 wurde die Abhaltung eines Generalvers nlung unter

lassen. 
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I I I • REmÄ.5ENTATICN, \\ERaM:; 

Die Bauvereinigung hat in den Jahren 1978 bis 1983 für die Bereiche 

Repräsentation und Werbung Aufwendungen in folgender Höhe getätigt: 

Repräsentation Werbung 

1978 s 1.555,56 

1979 s 2.702,69 

1980 s 164,79 

1981 

1982 s 1.037,61 

1983 s 7.354,43 

Der Repräsentationsaufwand besteht aus Kosten für Bewirtungen bei 

Kannissionierungen, aus Aufwendungen für Kränze sowie für Trinkgel

der,z.B. dem Neujahrsgeld für den Briefträger. 

Ein Werbeaufwand ist in den Jahren 1978 bis 1983 nicht angefallen. 

Vereinzelt anfallende Kosten für Inserate wurden unter sonstigem Auf

wand verbucht. 

Unter "Sonstigan Aufwand" wurden beispielsweise die Kosten für ein 

Inserat, betreffend Verkauf eines lKW's, in Höhe von S 1 .892.

im Jahre 1983 verbucht. 

Der Landesrechnungshof hat in allen bisherigen Berichten darauf 

hingewiesen, daß gereinnützige Bauvereinigungen in den Bereichen 

Repräsentation und Werbung eine restriktive Vorgangsweise wählen 

sollten. 

Für die geprüfte Bauvereinigung kann van Landesrechnungshof festge

stellt werden, daf� den Grundsätzen der Sparsarrkeit, Wirtschaftlich

keit und Zweckräßigkeit echnung getragen wurde. 
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Der Personalaufvand der auvereinigung betrug in den einzelnen Jah

ren: 

1978 

Gehälter 

gesetz l i eher ozialaufwand 

freiwi 11 iger Sozialaufwand 

Fahrtspesen 

sonstiger Personalauf\vand 

ZU\veisung zur Rückstellung 
für Abfertigungen 

1979 

Gehälter 

gesetzlicher Sozialaufwand 

fre iwi 11 iger Sozialaufwand 

Fahrtspesen 

sonstiger Personalaufwand 

Zuweisung zur Rückstellung 
für Abfertigungen 

1980 

Gehälter 

gesetzlicher Sozialaufwand 

Zuführung zur Rückstellung 
für Abfertigungen 

s 1,264.040,02 

� 258.205,88 

s 11.273,80 

s 452.--

s 31 • 090, 18 

s 40.652.--

s 1,605.713,88 

s 1,448.533,92 

s 286.644,20 

s 21 .425, 70 

s 2.740,02 

s 15.967,21 

s 195.263.--

s 1,970.574,05 

S 1,233.960, 12 

S 263.556, 18 

S 208.034,07 

S 1,705.550,37 
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1981 

Gehälter s 1 , 119. 251 , 60 

gesetzlicher Sozialaufwand s 240.571,41 

freiwi 11 iger Sozial,1Ufwand s 3.056,70 

Zuweisung zur Rückstellung 
für Abfertigungen s 99.208,86 

Fortbildungskosten s 2.279,50 

s 1,464.368,07 

1982 

Gehälter s 985.895, 11 

gesetzlicher Sozialaufwand s 210.542,92 

frei1/illiger Sozialaufwand s 6.849, 18 

Zuweisung zur Rückstellung 
für Abfertigungen s 14.616.--

s 1,217.903,21 

1983 

Gehälter s 557.914, 14 

gesetzlicher Sozialaufwand s 105.212,40 

freiwilliger Sozialaufwand s 18.853,65 

Zuweisung zur ücks te 11 ung 
für Abfertigungen s 22.587.--

ushi l fen s 15.395.--

s 719. 962, 19 

Zum Prüfungszeitpunkt wurden von der Bauvereinigung 3 Angestellte 

beschäftigt, wobei eine Angestellte halbtags tätig ist • 

.D:irüberhinaus war ein Arbeiter sowie eine Aufräurerin beschäftigt. 

Cer Rückgang des Personalauf\vandes ist auf die schrittweise Auflas

sung der sogenannten "Sonderbetriebe" der Genossenschaft zurückzu-

führen. 
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Diese Sondereinrichtungen der Bauvereinigung betrafen folgende Be

reiche: 

* Bergbau 

* Raupenbetrieb 

* Autobetrieb 

* Wasserhaltung 

* Naterialverrechnung 

* Lagerplatz 

*Öl- und Dieselverrechnung 

* Steinbruch 

* Tischlerei 

* übrige Einrichtungen (Kcrrpressor etc.) 

Diese Sonderbetriebe, die seinerzeit gewinnbringend geführt werden 

konnten, entwickelten sich zu Verlustträgern und wurden daher z um 

Großteil bereits aufgelassen. 

Mit der Einstellung dieser Betriebe wurde auch der Personalstand 

(z.B. 1979 9 Angestellte) abgebaut und erklärt sich daraus der be

trächtliche Rückgang der Personalkosten. Außerdem sind Angestellte 

ausgeschieden, die altersbedingt bereits bezugsrräl3ig höher einge

stuft waren. 

Der freiwillige Sozialaufwand besteht fast ausschließlich aus Aus

gaben für Weihnachtsfeiern, für Abschiedsgeschenke an ehem.lige An

gestellte sowie für Getränke für das Personal. 

Zusamrenfassend kann 24 den Personalkosten festgestellt werden, daß 

diese bis zum Jahre 1982 bezogen auf die Wirtschaftlichkeit in den 

Gebarungsbereichen Hausverwaltung, Bauverwaltung bzw. Sonderein

richtungen überhöht waren, wobei vcm Landesrechnungshof nicht ver

kannt wird, daß sich die Bauvereinigung in bezug auf das Personal 
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von sozialen und nicht von wi rtschaft 1 ichen Überlegungen leiten 

ließ. 

ZUTI Prüfungszeitpunkt sind die Kosten des Personals jedenfalls der 

wirtschaftlichen Leistungskraft der Bauvereinigung angmessen. 

Die Kosten der Organe setzten sich in den einzelnen Jahren 1/ie 

folgt zusanren: 

1978 

Gehälter Vorstand s 620.902,48 

eisekosten s 25.243,64 

gesetzlicher Sozialaufwand s 105.553, 10 

freiwi 11 iger Sozialaufwand s 6. 115,24 

ZU\veisung zur Rückstellung 
für Abfertigungen 101.269,76 

andere Kosten der rgane s 3. 124, 91 

�itzungsgelder s 2. 160.--

s 864.369, 13 

1979 

Gehälter Vorstand s 291.456,82 

Reisekosten s 32.719,62 

gesetzlicher Sozialaufwand s 36. 185,89 

freiwilliger Sozialaufwand s 63.981,48 

Aufsichtsratsvergütungen s 12.386,68 

Kosten der Generalversamnlung s 1 .228,46 

andere osten der Organe s 3 .497,93 

s 441.456,88 
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1980 

Gehälter Vorstand s 95.64-1,67 

Reisekosten s 4-6.355,81 

gesetzlicher Sozialaufwand s 24-.897,25 

freiwi 11 iger Sozialaufwand s 8.911,4-8 

Zuweisung zur Rückstellung 
für Abfertigungen s 32.055,02 

Aufsichtsratsvergütungen s 14-.500.--

Kosten der Generalversa.mlung s 2.090,67 

andere Kosten der Organe s 4-24-,4-0 

s 224-.876,30 

1981 

Gehälter Vorstand s 188.74-1.--

Reisekosten s 37.768, 19 

gesetzlicher Sozialaufwand s 4-8. 777, 70 

freiweilliger Sozialauf�and s 4-.506, 11 

Zuweisung zur Rückstellung 
für Abfertigungen s 2.127,98 

Sitzungsgelder s 16.600.--

Kosten der Generalversarrmlung s 1 . 000. --

andere Kosten der Organe s 599,04-

s 300. 120,02 

1982 

Gehälter Vorstand s 319.870,04-

eisekosten s 38.779,94-

gesetzlicher �ozialaufwand s 68.254-,55 

freiwilliger Sozialaufwand s 6.703,14-

Sitzungsgelder s 12.700.--

Kosten der Generalversamnlung s 2.089,82 

andere Kosten der Organe s 1. 861, 07 

s 4-50.258,56 
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1983 

Gehälter Vorstand s 525.425.--

gesetzlicher Sozialaufwand s 90.824,81 

freiwi 11 iger Sozialaufwand s 5.034,62 

Reisekosten s 25.914,99 

Kosten des Aufsichtsrates s 17.400.--

Kosten der GeneralverscllIT1lung s 2.734,41 

sonstige Kosten s 4.399,96 

s 671.733,79 

1 it dffi'l Cl:rrann der Bauvereinigung wurde ein Arbeitsvertrag abge

schlossen (siehe Beilage 1). 

Nach diesen Vertrag ist Baureister Gräbner 

* Leiter der Geschäftsabteilung 

und 

* bautechnischer Leiter für säntliche Siedlungsbauten der Genossen

schaft. 

Das Beschäftigungsausrral� ist kein volles, sondern wird von einer Ar

beitsleistung von 100 Stunden im MJnat ausgegangen. Der Stundensatz 

beträgt S 220.-- brutto. In diesffi'l Zusanrenhang wird festgestellt, 

daß autaratisch säntliche Rechte und Pflichten aus dffi'l Angestellten

gesetz und dffi'l jeweiligen Kollektivvertrag gelten, da ein Fünftel 

der Norrralarbeitszeit überschritten wird. 

Für die Tätigkeit als Leiter der Geschäftsabteilung und bautechni

scher Leiter werden ca. 75 Stunden zugrundegelegt. Die Tätigkeit 

wird vorwiegend vormittags von 8 - 12 Uhr an 4 Werktagen von �bntag 

bis llinnerstag erbracht. 
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Auch an Nachnittagen sind für Baustellenkontrollen im Rahren dieser 

Tätigkeit Stunden vorgesehen. 

Für die Clrranntätigkeit sind 25 Stunden vorgesehen, u.a. für 

a) Sitzungen 

b) Behördenbesprechungen 

c) Siedlerbesprechungen 

Für diese Tätigkeit ist die Arbeitszeit vorwiegend an Nachnittag 

anzusetzen. Diese Tätigkeit ist nicht auf die 4-Tage-Woche (!'vbntag 

bis llinnerstag) beschränkt, sondern kann - wenn notwendig - auch auf 

Freitag bis Sonntag ausgedehnt werden. 

Überstunden sollen rröglichst vermieden werden und werden lediglich 

vergütet bei: 

a) TeilnalTre an Seminaren, mit länger als 1-tägiger bzw. 5-stündi

ger [)auer 

b) bei Tätigkeiten in Dringlichkeitsfällen an Samstagen oder Sonn

tagen 

Festgehalten wird ausdrücklich, daß die Angestelltentätigkeit nicht 

autcrratisch mit der Clrrann- oder Vorstandstätigkeit verknüpft ist, 

sodaß bei einer Endigung der diesbezüglichen Funktion(en) die Ange

stelltentätigkeit nicht erlischt. 

Die übrigen Vorstandsmitglieder stehen in keinem Angestelltenver

hältnis und ist die Entlohnung derzeit wie folgt geregelt: 

* S 300.-- + Kilaretergeld für Vorstandssitzungen und Sitzungen von 

Vorstand und Aufsichtsrat 
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* S 75.-- pro Stunde netto + Kilaretergeld für Besprechungen und 

Bürotätigkeit en 

* S 75.-- pro �tunde netto + Kilaretergeld für Siedlerbespre

chungen, S 500.-- pro Tag bzw. S 300.-- pro Halbtag bei TeilnahTe 

an Seminaren 

* S 300.-- pro Tag oder Stundenlohn von S 75.-- netto bei O:rrann

vertretung 

Diese vorgenannte Regelung betrifft die Vorstandsnitglieder ieger 

und agoi. 

Das Vorstandsnitglied Pirker erhält ein Pauschale von S 2.000.

rronatlich und zuzuglich S 222,50 für eine Arbeitsstunde. 

Für die Erstellung der Bilanz ist ein Betrag in Höhe von S 23.000.

vorgesehen. Grundsätzl ich ist auch festgelegt, da/3 etwaige durch 

die Einkünfte aus der Vorstandstätigkeit verursachten Einkmirens

steuerzahlungen von der Bauvereinigung übernanren werden. 

Der Landesrechnungshof „chte in diesan Zuscmrenhang darauf hin

weisen, daß die Zahlung der Einkcnrrenssteuer durch die ßa4vereini

gung im Jahr der Entrichtung für die Vorstandsni tgl ieder eine Ein

nahTe darstellt und ihre Einkünfte um diesen Betrag erhöht. 

Zu den Vorstandsbezügen ist noch zu erwähnen, daß der O:rrann der 

Genossenschaft einer Reduzierung seines Gehaltes ab 1. Juni 1983 

aufgrund der extremen Unwirtschaftlichkeit und der nicht gegebenen 

Bautätigkeit zugestimnt hat. 

Die Beurteilung der Angemessenheit des B ezuges des 0:rrannes wird 

von der zukünftigen Bautätigkeit der Genossenschaft abhängen, da 

s i eh der Auf gabenbe r e i eh des Ctrranne s vorwiegend auf den t echn i -

sehen Bereich beschränkt. 
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Der fre i w i 11 ige Soz i alaufwand für d i e Organe besteht überw i egend 

aus Aufwendungen für We i hnachtsfeiern bzw. aus Spesen für d i e Ver

abreichung von Getränken bei S i tzungen. 

Die Mi tglieder des ufs i chtsrates erhalten ein Sitzungsgeld 1n Höhe 

von S 200.-- pro Sitzung. 

Abschließend kann zu den Kosten der Organe festgestellt werden, daß 

die Entlohnung der Vorstandsmi tglieder angEITessen i st, wobei e i n

schränkend berrerkt w i rd, daß die Angerressenheit der Entlohnung des 

Cbrannes aus schließlich von der zukünftigen Bautätigke i t abhäng i g 

se i n w i rd. 
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Die Abwicklung des Rechnungswesens erfolgt mittels einer "Olivetti" 

-EDV-Anlage. 

Zt.m Prüfungszeitpunkt waren die Geschäftsfälle bis einschließlich 

Dezerrber 1984 aufgebucht. 

Der Rückstand im Bereiche der Buchhaltung ist auf die im Jahre 1984 

erfolgte Vnstellung auf elektronische Datenverarbeitung und die da

mit verbundenen Anlaufschwierigkeiten zurückzuführen. 

Aus diesem Grund konnten im Jahre 1984 auch keine hnungen erfolgen 

und ist beabsichtigt, dies gleichzeitig mit der Betriebskosten-

abrechnung für das Jahr 1984 zu tun. 

Der Landesrechnungshof erwartet, daß der derzeitige Rückstand im 

Rechnungswesen ehestens aufgearbeitet und in Zukunft für eine klag

lose Abwicklung gesorgt wird. 
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VI. FESTS� Z1R VElG\BE \CN LEISTI.N:HJ 

(Ausschreibung - Angebot - Zuschlag) 

Geprüfte Bauvorhaben 

Köflach - Perschlerweg 

Mir i a Lankowitz 

Baubeginn 

August 1979 

Q<tober 1980 

Bauende 

Juni 1981 

August 1982 

Von der Bauvereinigung wurden in den Jahren 1979 bis Februar 1985 

nur die beiden o.a. Bauvorhaben errichtet. 

D1 die Originale der Angebote und Rechnungen der mit der seinerzei

tigen Ausführung des Bauvorhabens Mi.ria Lankowitz beauftragten Fir

rren - laut Angabe des derzeit geschäftsführenden Vorstandsmitglie

des - zur Zeit zwecks Schlußrechnungsprüfung bei der Rechtsabtei

lung 14 liegen, konnte die Überprüfung dieses Bauvorhabens durch den 

Landesrechnungshof nur aufgrund der bei der Bauvereinigung vor

handenen und von ihr beigestellten Zweitschriften bzw. Kopien erfol

gen. 

Unfang der Prüfung 

Die gegenständliche, stichprobenweise Prüfung bezieht sich nur auf 

die Vergabe von Leistungen im Sinne der Förderungsrichtlinien und 

der einschlägigen CN.:RM:N. 

Prüfungskriterien 

* Die zun Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Förderungsrichtlinien 

nach dem\Vohnbauförderungsgesetz 1968 

*Ö'-CRvEN 

A 2050 "Vergabe von Leistungen" - Ausgabe 1Vlärz 1957 

B 2110 "Allgerreine Vertragsbestimrungen-Bauwesen 11 
- Ausgabe März 

1973 

B 2111 "Unrechnung veränderlicher Preise von Bauleistungen" -

Ausgabe Jänner 1973 
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1 • ,AJJSSQ-REI l:3U\G 

1.1 Inhalt der Ausschreibung 

1.1.2 Änderung von Leistungen 

03.zu sieht die Ö\r::Rvl ß 2110 unter Punkt 2.3.4 vor: 

" eicht infolge Änderungen von !\,engen der Gesamtpreis einer Gruppe 
gleichartiger Leistungen Lm rrehr als 20 % von dem im Vertrag fest
gelegten Gesantpreis dieser Gruppe nach oben oder unten ab, so sind 
über Verlangen des Auftragnetrrers oder Auftraggebers neue Einheits
preise zu vereinbaren, vorausgesetzt, daß ihre Änderung kalkula
tionsrräßig begründet ist." 

In Abweichung von der Norm lautet Pkt. 18 der allge-reinen Bestim

r rungen der Ausschreibungsunterlagen der ohnbauvereinigung: 

"Für allenfalls eintretende I inderleistungen, d.h. bei Nichtzu
standekamen von Arbeiten des Leistungsverzeichnisses, steht dem 
uftragneh rer kein Ersatzanspruch zu. 

Dies gilt unbeschadet des Unfanges der Minderleistung irn Verhältnis 
zLm Ausrraß des Auftragswertes. Es erfahren daher auch die Einheits
preise der verbleibenden Leistungen keine Änderung. hr- oder 
Minderleistungen sind zu den gleichen Preisen auszuführen wie jene 
der ursprünglichen Bestellung." 

Ca die irn Leistungsverzeichnis angeführten tvlassen Kalkulationsbasis 

für die Bieter und l\,Jassenänderungen einheitspreisrelevante Krite

rien sind, stellt der o.a., von der Norm abweichende Ve-tragspunkt -

nach Ansicht des Landesrechnungshofes - eine unbillige l-lärte dar. 

Die neuen, mit 19. tvlai 1984 in Kraft getretenen Förderungsricht

linien schreiben nunrrehr - im Gegensatz zu den Richtlinien 1979 und 

1981 ("Sollbestimrung") - die Einhaltung der �EN zwingend vor. 
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1. 1.2 Erfüllungszeiten, Zuschlagsfrist 

Hiezu wird festgestellt, daß in den Ausschreibungen Erfüllungszei

ten nur unter den Hinweis "Termine bei der Auftragsvergabe" auf

scheinen; zuden fehlen bei den Ausschreibungen für das Bauvorhaben 

Köflach Angaben über Zuschlagsfristen. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes sind in den Ausschreibungen 

- neben anderen - unbedingt konkrete Hinweise über Erfüllungszeiten 

und Zuschlagsfristen zu geben, un den Bietern die Beurteilung zu er

möglichen, ob die Beteiligung an Wettbewerb und damit zusamren

hängend eine allfällige Auftragserteilung - in Hinblick auf ihre 

langfristig vorauszuplanende Arbeitseinteilung - in Frage kmmt. 

icht zLJ TUtbar ist es - selbst bei veränderlich vereinbarten Preisen 

- Firrren aufgrund fehlender Angaben über Zuschlagsfristen auf unbe

stimnte Zeit an ihr Angebot zu binden. 

1.2 Art der Ausschreibung 

Als positiv wird verrrerkt, daß die Ausschreibungen-den Prinzip des 

freien ettbewerbes folgend - grundsätzlich öffentlich erfolgten. 

Die Angebotsfristen mit 9 bis 10 Tagen-einschließlich Sonn- und Fei

ertagen-erscheinen jedoch zu kurz beressen. 

Die Förderungsrichtlinien 1984 schreiben nurrrehr die Frist für die 

Angebotslegung mit mindestens 14 Werktagen vor. 



- 21 -

2. h\GEß.)T 

2. 1 Eröffnung der Angebote 

Genäf� A 2050 Pkt. 4.22 sind alle Teile eines Angebotes nach 

Noglichkeit derart zu kennzeichnen (z.B. l ochen), daß ein nachträg

liches Auswechseln einzelner Blätter feststellbar wäre. 

Eine derartige Kennzeichnung der Angebote wurde seitens der Bauver

einigung nicht vorgenarrren. 

2.2 Niederschrift - Angebotseröffnung 

Punkt 4.4 der �\11 A 2050 sieht vor, daß über die Angebotseröffnung 

eine iederschrift aufzunehren ist und darin u.a. ßeginn und Ende 

der Eröffnung, Narren der Anwesenden, Verrrerke über offensichtliche 

�angel, Unterschriften der Zeugen sowie die Angebotspreise aufzuneh

r ren sind. 

In Abweichung von o.a. Richtlinie weisen die von der Bauvereinigung 

für das Bauvorhaben Köflach erstellten iederschriften keine Ange

botssmrren sowie keine Unterschriften von Zeugen auf; vielr rehr wurde 

nur protokolliert, wieviel Angebote über diverse Professionistenar

bei ten eingelangt sind (Beilage. 2). 

Dazu wurde als ßeilage eine Zusanrenstellung der korrigierten Ange

bote ver faßt (Beilage 3) . 

Im Gegensatz zu den beim Bauvorhaben Köflach festgestellten �ngellA.. 

bei der Aufnahre der Angebotseröffnungsniederschriften, weisen die 

Niederschriften für das später erstellte Bauvorhaben iv'aria Lankowitz 

- bis auf das Fehlen der Daten für ßeginn und Ende der Eröffnung -

keine Nängel auf. 
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2.3 Aufbewahrung von Angeboten 

Dazu wird angarerkt, daß bei der Bauvereinigung für das Bauvorhaben 

Köflach nur noch die Angebote der beauftragten Firrren, für das Bau

vorhaben Maria Lankowitz - außer den Angeboten der beauftragten Fir

rren - teilweise noch Angebote nicht beauftragter Bieter vorgefunden 

wurden. 

Ein nachträglicher Angebotsvergleich bzw. ein Nachvollziehen der An

gebotsprüfung sowie eine ßeurtei Jung über die Zuschlagserteilung 

ist daher nur noch bedingt rröglich. 

Die einschlägige Bestimrung im I-IB betreffend Aufbewahrung von 

Schriftstücken bzw. Unterlagen im Rahnen der Abwicklung von Bauvor

haben lautet: 

§ 221-CS: (1) Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Handelsbücher 

bis ZLm Ablaufe von sieben Jahren, von de-n Tage der 

darin vorgenarrrenen Eintragung an gerechnet, aufzube

wahren. 

(2) Dasselbe gilt in Ansehung der errpfangenen Handelsbrie

fe und der Abschriften der abgesendeten Handelsbriefe 

sowie in Ansehung der Inventare und Bilanzen. 

Ga-räß Art.I Abs.3 Satz 1, oc.ßl.Nr. 196/1964, läuft die Frist von 7 

Jahren van Schluß des Kalenderjahres, für das die letzte Eintragung 

vorgenmrren oder in de-n der Handelsbrief errpfangen oder abgesendet 

wurde. Eine nähere ßestimrung dessen, was eigentlich der Aufbewah

rungspflicht unterliegt, wurde nicht getroffen. 

Auch enthalten die handelsrechtlichen Nebengesetze, wie Ges.rrbH, 

GenG, AktG, keine besonderen Vorschriften über die Aufbewahrungs

pf licht. 
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Der Landesrechnungshof hat daher zur Abklärung dieser Fragen von 

Dr. Gunther itsche, Univ.Doz. am Institut für Handels- und Wertpa

pierrecht an der Universität Graz, ein Rechtsgutachten eingeholt. 

Dozent Dr. Nitsche stellt in seine-n Gutachten unter anderem fest, 

daß Angebote Dritter stets ein kaufmännisches Rechtsgeschäft betref

fen und imrer aufzubewahren sind, gleichgültig, ob sie angenamen 

wurden oder nicht. Dies gilt auch für den bezugnerrrenden Schriftver

kehr. 

Unter Bedachtnarrre auf dieses Rechtsgutachten und die Notwendigkeit, 

Prüfungen rröglichst L mfassend vornerrren zu können - was das Vorhan

densein aller Unterlagen voraussetzt - ist der Landesrechnungshof an 

die Rechtsabteilung 14 des flmtes der Steiermärkischen Landesregie

rung als Aufsichtsbehörde mit dem Ersuchen herangetreten, für eine 

einheitliche Vorgangsweise bezüglich der Aufbewahrungspflicht von 

Schriftstücken Sorge zu tragen. 

Mit Erlaß van 4. Februar 1985 ist die Rechtsabteilung 14 diesem Er-

suchen nachgekamen und hat den gerre innützigen 

Bestimrungen des § 44 1-GB über die 7-jährige 

nachdrücklich in Erinnerung gerufen (Beilage 4 ). 

2.4 Prüfung von Angeboten 

ohnbauträgern die 

ufbewahrungspflicht 

Hiezu wird festgestellt, daß die Angebotsprüfungen beim Bauvorhaben 

Köflach nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt \vurden. 

Ein Großteil der - nur noch teilweise vorhandenen - Angebote \veist 

ausnalTnslos Bleistiftkorrekturen auf; zudem fehlen in den rreisten 

Fällen Hinweise auf die Person des Prüfers und das D:ltum der Prü

fung. 
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Bei den Angeboten der mit der Sanitärinstallation bzw. der Elektro

heizung beauftragten Firrren Steiner bzw. Schab! gibt es außer einer 

Paraffe und einffll Haken - beides mit Bleistift bei der Ends1.mre auf 

der letzten Seite des Angebotes - keinen Prüfungshinweis. 

Das Angebot der Firrrn Wertheim-Aufzug weist überhaupt keinen Prü

fungshinweis auf. 

Die Angebotsprüfungen beim später ausgeführten Bauvorhaben i'var ia 

Lankowitz waren - im Gegensatz zun Bauvorhaben Köflach - ordnungsge

rräß. 

2.5 Verhandlung mit Bietern 

Soweit aufgrund teilweise vorliegender chlulkechnungen - Auftrags

schreiben waren zun Prüfungszeitpunkt nicht auffindbar - beurteilt 

werden kann, wurden van Bauträger grundsätzlich keine nachträglichen 

Preisverhandlungen durchgeführt. 
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3 • ZUSQ-ILAG 

3.1 Wahl des Angebotes für den Zuschlag 

Seitens des Landesrechnungshofes wurde aufgrund der gelegten Schluß

rechnungen festgestellt, daf� die Auftragserteilung in einigen Fällen 

nicht an die Billigst- bzw. Bestbieter erfolgte. 

Beispiele 

* Bauvorhaben Köflach - Kunststeinarbeiten 

Reihung nach Angebotsprüfungsprotokoll (exkl.tvwst.): 

1. Fa. Wi ldbahner /Gratkorn 

2. Fa. Plos/Köflach 

3. Fa. Fuchsbichler/Voitsberg 

S 135.445.-

s 153.550.-

s 159.450.--

Beauftragt wurde die an 2. Stelle gereihte Fa. Plos mit einer Dif

ferenz von ca. S 18.000.-- zun Billigstbieter. 

* Bauvorhaben Köflach - Sonnenschutzvorrichtungen 

eihung nach Angebotprüfungsprotokoll: 

1. Fa. Hella Jalousie/Abfaltersbach s 104.524,40 

2. Fa. Foliflex/Graz s 109.055,60 

3. Fa. Scheer/Köflach s 143.204,80 

4. Fa. Raith/Kleinlolrning s 175.660,60 

5. Fa. Strati/Graz s 179.513,40 

Beauftragt wurde die an 2. Stelle gereihte Fa. Foliflex (Differenz 

zun Billi�stbieter S 4.500.--). 
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* Bauvorhaben Köflach - Schwarzdecker 

Reihung nach Angebotsprüfungsprotokoll: 

1. Fa. ippel/Graz s 224.012, 14 

2. Fa. Schnalzer /Graz s 229.789,90 

3. Fa. Key & Krarrer/Graz s 247.695.--

4. Fa. Ploberger/Graz s 261.897,46 

5. Fa. Reuniller/Knittelfeld s 264.715,77 

Beauftragt wurde die an 2. Stelle gereihte Fa. Schnalzer (Differenz 

zun Billigstbieter S 4.800.--). 

Als Begründung für die Vergabe an die Zweitbieter bei den beiden 

erstangeführten Beispielen wurde van Bauträger angeführt: 

"Hier wurde der Zuschlag de-n Zweitbieter erteilt, weil die Firrra 
Plos (bzw. Fa. Foliflex) die letzten 4 Blockbauten ausführte, und 

die Arbeiten in bezug auf QJalität und Einhaltung der Fertig
stellungsterrnine keinen Anlaß zu Beanstandungen gaben." 

Positive Erfahrungen mit bekannten Firrr-en sind keine echtfertigung 

dafür, besser gereihte "unbekannte" Firrr-en nach ordnungsge-näßer Prü

fung der Angebote zu übergehen. 

Die bei den o.a. Beispielen aufgezeigte und van Landesrechnungshof 

beanstandete Vorgangsweise des Übergehens der Billigstbieter rich

tet sich eindeutig gegen die Interessen der Wohnungswerber. 

Bezüglich Vergabe der Schwarzdeckerarbeiten an den zweitgereihten 

Bieter (Fa. Schnalzer) wurde keine sehr i f t l iche Begründung abgege

ben. 

Seitens des Landesrechnungshofes wird erwartet, daß die Zuschlagser

teilung in Zukunft nach den in den Förderungsrichtlinien 1984 fest

gelegten Vergabevorschriften für Arbeiten und Lieferungen, d.h. an 

den Bi 11 igs tbieter unter ßerücks icht igung der taxat i v aufgezählten 

Ausscheidungsgründe1 erfolgt. 
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3.2 Form des Vertragsabschlusses 

Dazu gibt die <:N.:'R\11 A 2050 Pkt. 4.72 u.a. vor: 

"�r Zuschlag soll schriftlich erteilt werden, in der Regel mit Auf
tragsschreiben, Bestellschein oder in Form von Schluß- und Gegen
schluffür ief. 11 

Bei den zur Verfügung gestellten bzw. angeforderten Prüfungsunter

lagen wurde kein einziger Hinweis auf schriftliche Vertragsabschlüs

� vorgefunden; daher kann nicht beurteilt werden, in welcher Form 

die Zuschlagserteilung seitens des Bauträgers vorgenanren wurde. 

Wie bereits eingangs angeführt, bezieht sich gegenständliche Prüfung 

nur auf die Vergabe von Leistungen im Sinne der Förderungsrichtli

nien und der einschlägigen �, nicht jedoch auf die Planung, 

Ausführung und Abrechnung; dies bleibt einer zukünftigen, den bau

technischen Bereich unfassenden Prüfung vorbehalten. 
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VII. � !U.JS �I 

Die Bauvereinigung hat in den Jahren 1978 bis 1983 Skontierträge in 

folgender Höhe erzielt: 

1978 s 19.656,60 

1979 s 29.549, 10 

1980 s 16.414,72 

1981 s 26.292,21 

1982 s 22.544,33 

1983 s 2.082,65 

D.Jrch die mit l":J. i 1984 in Kraft getretenen neuen Förderungs-

richtlinien ist gewährleistet, daß Skonti in jedem Fall ko.sten-

mindernd zu berücksichtigen sind und von den Bauvereinigungen nicht 

rrehr als Ertrdg vereinnahnt werden dürfen. 

Für die geprüfte Bauvereinigung hatten Skontierträge in der Ver

gangenheit rrangels Bautätigkeit kaun eine Bedeutung. 

Auch bei einem zukünftig steigenden ßauvoluren wird die Verpflich

tung zur �eitergabe der Skonti keinen wesentlichen Einfluß auf die 

Ertragslage der Bauvereinigung haben. 

Dies auch deshalb, da es den Bauvereinigungen gemäß§ 11 Abs.2 Ent

geltsrichtlinienverordnungnöglich ist, 2 % der Herstellungskosten 

zur Bildung einer Rücklage, die eine ordnungsgemäl�e Vi rtschaftsfüh

rung gewährleisten soll, in Rechnung zu stellen. 
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Die Instandhaltungsrücklage dient der Vorsorge für künftige Erhal

tungs- und Verbesserungsarbeiten. Gemäß§ 16 Abs.2 \\EG 1975 ist die 

�ücklage als gebundenes Verrrögen der jeweiligen t iteigentü-rer zu 

verwalten, gesondert zu verwahren und fruchtbringend anzulegen. Sie 

darf nur zur Deckung der Kosten von Erhaltungs- oder Verbesserungs

arbeiten und zur Abstattung eines zu ihrer Deckung aufgencmrenen 

Darlehens verwendet und der Zwangsvollstreckung unterworfen werden. 

03.s Gesetz erklärt die Rücklage zu.1 Eigentt.rn der jeweiligen i tei

gentü rer. 

Die Bauvereinigung ist dieser Bestimrung nachgekanren und wurden 

für alle ins Eigentun übertragenen Cbjekte Sparbücher angelegt. 

Im Zuge der Uberprufung wurde das Sparbuch für das Cbjekt Maria 

Lankowitz 253 einer genaueren Prüfung unterzogen und wurde dabei 

folgendes festgestellt: 

* 03.s Sparbuch wurde an 29. Dezerrber 1978, also verspätet, angelegt 

(Inkrafttreten des \\EG 1975 mit 1. Septerrber 1975) 

* Der rronat l ich anfallende Teil der lnstandhal tungsrück lage wird 

einral im Jahr auf das Sparbuch übertragen 

* Anfal !ende Instandhal tungsrechnungen werden ebenfalls eirnal 

jährlich von der Rücklage abgebucht. 

Eine Einzahlung auf das Sparbuch z.B. eines Betrages in Höhe von 

S 13.015,83 am 29. Nai 1984, wurde daher wie folgt berechnet: 

Zuweisung 1984 Instandhaltungsrücklage 
Wohnungen 

Zuweisungen 1984 lnstandhaltungsrücklage 
Garagen 

- Entnamen 1983 

s 29.891,50 

s 1 . 152, - -

s 31 .043,50 
s 18.027,67 

s 13.015, 83 
-------------
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Nach inung des Landesrechnungshofes wäre es richtig, die Instand

hal tungsrücklage rmnat 1 ich auf das Sparbuch zu übertragen und die 

Instandhaltungsrechnungen laufend aus der Rücklage zu bezahlen. 

Die Bauvereinigung weist in der Entgeltvorschreibung darauf hin, daß 

die rmnatlichen Zahlungen zwischen 1. und 10. jeden i\bnats im vor

hinein fällig sind. 

Da der Bauvereinigung der im Entgelt enthaltenen Instandhaltungs

rücklagenteil bekannt ist, wäre es mittels Dauerauftrag ohne größere 

Schwierigkeiten rröglich, den Rücklagenteil z.B. an 10. jeden i\bnats 

auf das Sparbuch zu überweisen. 

Durch eine solche Vorgangsweise wäre nach inung des Landesrech

nungshofes der Forderung des Gesetzgebers nach dffTl Eigentunscharak

ter der Instandhal tungsrücklage eindeutig Rechnung getragen. 

Bezüglich der Bauerneuerungsrückstellung ist im § 14 Abs. 1 Zif

fer 5 � 1979 normiert, daß bei der Berechnung des Entgeltes für 

die Überlassung des Gebrauches einer �ohnung oder eines Geschäfts

raures ein angeTessener Betrag zur Bildung einer Rückstellung zur 

ordnungsgerräßen Erhaltung und für in absehbarer Zeit vorzunehrende 

nützliche Verbesserungen geringeren Unfanges angerechnet werden 

darf. Dieser Betrag darf derzeit jährlich S 25.-- pro QJadratrreter 

Nutzfläche nicht übersteigen. Die Bauerneuerungsrückstellung beträgt 

zun Stichtag 31. Dezerber 1983 

S 1,427.802,33. 
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Un von einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung sprechen zu 

können, werden nach gültiger Rechtssprechung die Beachtung einiger 

unbedingt erforderlicher Bedingungen vorausgesetzt. 

So sollten z.B. die Betriebskosten rröglichst detailliert und unter 

Angabe der Belege mitgeteilt werden. 

Ferner ist die ziffermäßige Ausweisung der 03.rlehenstilgung, ge

trennt nach Kapital und Zinsen, und der zun Stichtag noch aushaf

tende Restdarlehensschuld erforderlich. 

Überdies wird ver langt, daß die Entwicklung der Instandhaltungs

rücklage, inklusive der Zinsenerträge, uberprüfbar dargestellt 

wird. 

Bei der Überprüfung der Betriebskostenabrechnung für das O>jekt 

· r ia Lankowitz 253, das aus Gründen der Zwec�ßigkei t auch für 

die Prüfung der Instandhaltungsrücklage herangezogen \vurde, konnte 

festgestellt werden, dal� eine gegliederte Ausweisung der Betriebs

kosten weitestgehend gegeben ist. 

Die aushaftende Restdarlehensschuld, die Tilgung der 03.r lehen ge

trennt nach Kapital und Zinsen und die Entwicklung der Instandhal

tungsrücklage fehlen aber in der vorgelegten Abrechnung. 

Der Landesrechnungshof erwartet, daß die Bauvereinigung die gefor

derten Vor aus setzungen für eine ordnungsgerräße Betr i ebskos tenab

rechnung erfüllen und dadurch in der Lage sein wird, einwandfreie 

Abrechnungen zu legen. 
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Für gereinnützige Bauvereinigungen besteht seit 1. Septenber 1981 

die Verpflichtung, für jedes Bauvorhaben ein gesondertes Bankkonto 

zu führen. Dies soll gewährleisten, daß jederzeit ein genauer Über

blick über die Baukosten gegeben ist. 

Die geprüfte Bauvereinigung ist dieser Verpflichtung nachgekarrren. 

Irn Zuge der Überprüfung des gesonderten Bankkontos wurde auch ver

sucht, die Baukreditzinsen für das O>jekt Köflach, Perschlerweg 5, 

unter Zugrundelegung der bei der Rechtsabteilung 14 eingebrachten 

Endabrechnungen nachzuvollziehen. 

Dazu rrul� festgestellt werden, daß die in Rechnung gestellten Eigen

mittelzinsen im nachhinein nicht rrehr überprüft werden konnten. Es 

wurde zwar eine Zinsstaffelrechnung in den Unterlagen vorgefunden, 

es konnten aber die dieser Rechnung zugrundeliegenden Zahlen nicht 

rrehr eruiert werden, da die Berechnung von einem bereits ausge

schiedenen Arbeitnem-er erstellt wurde. Die von der Bank ange

lasteten Zinsen konnten überprüft werden. Diese stimren mit der in 

der Endabrechnung angesprochenen Surrne überein, wobei aber festge

stellt werden rruß, daß eine Zinsengutschrift in Höhe von S 6.909,04 

(Auszug 70 aus 1980) nicht belastungsmindernd berücksichtigt wurde. 
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XI. VFRSI� 

Die Bauvereinigung hat im Zuge einer Aufarbeitung der verwalteten 

Cbjekte festgestellt, dal3 einzelne Häuser unterversichert bzw. nur 

unzureichend versichert sind. 

Bei den nun erforderlichen Änderungen hat die Bauvereinigung Ver

gleichsanbote eingeholt und \var beruht, die je\veils günstigsten Ab

schlüsse zu tätigen. 

Der Landesrechnungshof rröch te auch dar auf hinweisen, dal� ver sucht 

werden sollte, Versicherungen ohne Einschaltung eines Vermittlers 

abzusch 1 i el�en. 

Die Zahlung einer Provision bedeutet für die Versicherungsanstalt 

eine Kostenposition und verteuert dadurch die Prämie. 

Der Landesrechnungshof erwartet, daß die Vorgangsweise der Bauver

einigung, Vergleichsanbote von Versicherungen einzuholen, beibehal

ten und auch versucht wird, Abschlüsse ohne Vermittler zu tätigen. 
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XI 1 • WIRTsa-w:TI.IGE l.lG: 

Die Bauvereinigung hat in den Jahren 1978 bis 1983 Gewinne bzw. 

Verluste in folgender Höhe ausgewiesen: 

197 s 2,915.717,34 

1979 s 369.934,99 Verlust 

19�0 s 613.556,83 Verlust 

1981 s 249,75 

1982 s 3,997.555,66 

1983 s 2,243.030,41 

Irn Jahre 1981 wurde eine vorbilanzliche Gewinnzuweisung in Höhe von 

S 2,307.000.-- vorgenanren, sodaß der Gewinn für dieses Jahr 

S 2,307.249,75 betragen hat. 

Eine Aufteilung dieser Gewinne bzw. Verluste in ordentliche und 

auBerordentl iche Gebarung sowie Sondereinrichtungen zeigt folgendes 

Bild: 

1978 

1979 

1980 

ordentliche Gebarung 

aul�erordent l iche Gebarung 

Sondereinrichtungen 

ordentliche Gebarung 

aul�erordent 1 iche 

Sondereinrichtungen 

barung 

ordentliche Gebarung 

aul�erordent 1 iche Gebarung 

Sondereinrichtungen 

s 

s 

- s 

s 

- s 

s 

- s 

- s 

s 

- s 

1 , 266. 659, 18 

1,775.978,47 

126.920,31 

2,915.717,34 

365.321,04 

691.882,51 

696.496,46 

369.934,99 

252.629,82 

979.850,94 

1,340.777, 95 

613.556,83 
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19�1 ordentliche Gcbarung s 209.292,77 

außerordentliche Gebarung s 2,662.944-,74 

�ondereinrichtungen - 5 564-.987,76 

5 2,307.24-9,75 

vorbilanzliche Zuweisung - s 2,307.000,--

s 249,75 

1982 ordentliche Gebarung - s 185.898,90 

aul�erordent I iche Gebarung s 4-,367.795,68 

Sondereinrichtungen - 5 184-.590,87 

s 3,997.305,91 

1983 ordentliche Gebarung - s 237.750,92 

außerordent I iche Gebarung s 2,74-4-.519,99 

Sondereinrichtungen - s 263.738,66 

s 2,24-3.030,4-1 

In der ordentlichen Gebarung sind die Erlöse aus den aktivierten 

Verwaltungskosten, die lietenentgelte und die Erträge aus der ße

treuungstätigkei t - vermindert un den Personalaufwand„ die Kosten 

der Organe, den Sachaufwand, die Kapitalkosten und die Abschrei

bungen van Anlagevermögen - erfaßt. Die ordentliche Gebarung ist 

scrni t der Bereich, in demene Bauvereinigung überwiegend tätig ist. 

In der sonstigen oder außerordentlichen Gebarung sind daher Ge

schäftsfälle erfaßt, die mit der Verwaltung und Bautätigkeit einer 

Bauvereinigung in keinem ursächlichen Zusarnrenhang stehen. 

In diesen Gebarungsbereich sind Erlöse aus erzielten Skonti, Zinsen 

aus Guthaben bei Geldinstituten, Erträge aus den Verkauf von Anla

ge- oder Unlaufvermögen - vemiindert um Aufwendungen aus dem Ver

kauf von Anlage- oder Unlaufvemi>gen, Zuweisungen zu 'ertber icht i

gungen, Ausbuchungen von Forderungen udg 1. er fafH. 
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Die ondereinr ichtungen betreffen die bereits unter dan Kapitel 

"Personalaufwand und Kosten der Organe" aufgezählten Tätigkeitsbe

reiche der Bauvereinigung. 

D..irch die weitere Einstellung dieser Sonderbetriebe ist zu erwar

ten, daß in absehbarer Zeit die Verluste daraus verrnieden werden 

können. 

Aus der Gegenüberstellung der Gebarungsbereiche ist außerdan zu er

sehen, dal� in der ordentlichen Gebarung - abgesehen 1978 und 1981 -

Verluste angefallen sind. 

Diese Verluste sind ausschließlich auf die Unwirtschaftlichkeit der 

--Iausverwaltung und eine nicht gegebene bautätigkeit zurückzufüh

ren. 

Die Ergebnisse in der Hausverwaltung wären noch schlechter, wenn 

nicht durch die Verzinsung des seinerzeit bei den 0:>jekten einge

setzten Eigenkapitals Erträge erzielt werden könnten. 

Diese Zinsenerträge betrugen in den einzelnen Jahren (gerundet): 

1978 s 605.000.--

1979 680.000.--

1980 s 700.000.--

1981 � 700.000.--

1982 s 720.000.--

1983 s 549.000.--

Die außerordentliche Gebarung der Bauvereinigung ist vor allan 

durch die Ergebnisse aus der Zinsen- und Skontoverrechnung geprägt. 

In dieseTI Bereich konnten folgende Erlöse erzielt werden: 
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1978 Kapitalerträge aus Guthaben 
bei Geldinstituten s 234.510,94 

Kapitalerträge aus aktivierten 
Eigemü ttelzinsen s 540.602,93 

sonstige Zinsen s 9. 111, 99 

Skonti s 19.656,60 

s 803.882,46 

1979 Kapitalerträge aus Guthaben 
bei Geldinstituten s 355.342,89 

Kapitalerträge aus aktivierten 
Eigennittlezinsen s 460.979,64 

sonstige Zinsen s 44.830,43 

Skonti s 29.549, 10 

s 890.702,06 

1980 Kapitalerträge aus uthaben 
bei Geldinstituten s 664. 672, 18 

Kapitalerträge aus aktivierten 
Eigennittelzinsen s 334.366,81 

sonstige Zinsen s 60.580,79 

Skonti s 16.414,72 

s 1,076.034,50 

1981 Kapitalerträge aus Guthaben 
bei Geldinstituten s 1,237 .344,37 

Kapitalerträge aus aktivierten 
Eigennittelzinsen s 863.222,97 

sonstige Zinsen s 57 .621, 10 

Skonti s 26.292,21 

s 2, 184.480,65 

1982 Kapitalerträge aus Guthaben 
bei Geldinstituten s 1 , 279. 722, 79 

Kapitalerträge aus aktivierten 
Eigennittelzinsen s 256.269,45 

sonstige Zinsen s 21.645, 13 

Skonti s 22.544,33 

s 1,580.181,70 
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1983 Kapitalerträge aus Guthaben 
bei Geldinstituten s 1 , 614. 162, 92 

Kapitalerträge aus aktivierten 
Eigermittelzinsen s 230.458, 17 

sonstige Zinsen s 7.734,61 

Skonti s 2.082,65 

s 1,854.438,35 

Die außerordent 1 iche Gebarung war im Jahre 1982 überdies durch den 

Verkauf eines Lagerplatzes an die Stadtgerreinde Köflach beeinflußt. 

Für die Zukunft wird es für die wirtschaftliche Lage der Bauvereini

gung vordringlich sein, daß die Verluste aus den Sondereinrichtungen 

vermieden werden können. 

I:Xirch die gute Eigenkapitalsausstattung der Genossenschaft ist eine 

geordnete Kapitalslage gegeben, doch können die Verluste in der or

dentlichen Gebarung nicht für alle Zukunft durch die Gewinne in der 

außerordentlichen Gebarung ausgeglichen \Verden. 

Zt.m Stichtag 31. Dezerrber 1983 ist die Verrrogens- und Kapitalslage 

der Genossenschaft jedenfalls geordnet und gesichert und war auch 

die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben. 
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XI I I • SG-UJSSBB\t:RKl..Nl:N 

Der Landesrechnungshof hat irn Zuge der Prüfung ausge1/ählter Berei

che aus den Rechnungswesen gereinnütziger Bauvereinigungen bei der 

Geireinnützigen Siedlungsgenossenschaft der Arbeiter und Angestel 1 ten 

Köflach eine Einschau durchgeführt, wobei auch stichprobenweise die 

Behandlung von Anboten und Auftragsvergaben in die Prüfung einbezo

gen wurden. 

Die Prüfung erbrachte zusarrrrenfassend folgendes Ergebnis: 

CRLN)SÄTZLICH:.S 

Die Genossenschaft wurde 1947 gegründet. Der örtliche Geschäftsbe

reich erstreckt sicn auf den Bezirk Voitsberg. 

Mit Stichtag 31. Dezerrber 1984 waren 922 Geschäftsanteile gezeich

net. Die Höhe eines Geschäftsanteiles beträgt S 300.--. 

VCRST , NFS Ia-ITSRAT, GENERALVERSAvtv'UJ'G 

Vorstand und Aufsichtsrat sind regelmäßig zu Sitzungen zusarrrrenge

treten. 

Die Generalversannlung, welche der Satzung entsprechend bis 30.Juni 

jeden Jahres stattzufinden hat, wurde in den letzten Jahren verspä

tet abgehalten. 

-, 
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REffiA.SENf AT ICN LN) � 

Hiezu kann festgestellt werden, daß die Bauvereinigung da Grund

satz der Sparsarri<eit Rechnung getragen hat. 

Die Bauvereinigung beschäftigt derzeit 3 Angestellte, wobei das 

Beschäftigungsau�raß einer Angestellten nur 50 v.H. der Voll

beschäftigung ist, sowie einen Arbeiter und eine Aufräurerin. 

Zu den Personalkosten ist festzustellen, daß diese bezogen 

auf die Yirtschaftlichkeit in den Gebarungsbereichen Hausver

waltung, Bauverwaltung bzw. Sondereinrichtungen - überhöht wa

ren. 

Mit der schrittweisen Auflassung der Sonderbetriebe der Genos

senschaft wie Bergbau, Raupenbetr ieb, Steinbruch, Tischlerei 

usw., die nicht rrehr gewinnbringend geführt werden konnten, war 

auch eine sehr i t twe i se Verringerung des Personalstandes rrög-

1 ich. 

Die derzeitigen Personalkosten entsprechen der wirtschaftlichen 

Leistungskraft der Bauvereinigung. 

Die Kosten der Organe sind angITT-essen. 
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Die Abwicklung des Rechnungswesens erfolgt mittels einer "Olivetti" 

EDV-Anlage. Die Unstellung auf elektronische Datenverarbeitung war 

mit Anlaufschwierigkeiten verbunden. Zum Prüfungszeitpunkt war die 

Buchhaltung nicht tagfertig. Es wird erwartet, daß der Rückstand 

ehestrrögl ich aufgearbeitet wird. 

FESTSTELLll\GE1 ZlR VERCABE VQ\I LEISllN:EN 

Von der Bauvereinigung wurden in den Jahren 1979 bis Februar 1985 

nur 2 Bauvorhaben errichtet. 

Im l�hren dieser Prüfung wurde nur die Vergabe von Leistungen im 

Sinne der Förderungsrichtlinien und der einschlägigen ä-l:F!v'EN ge

prüft. Die Bereiche Planung, Ausführung und Abrechnung bleiben ei

ner zukünftigen, den bautechnischen Bereich umfassenden Prüfung 

vorbehalten. 

Zusamr nfassend ergab dieser Bereich folgendes: 

* Aufbewahrung von Angeboten 

Dazu wird angererkt, daß bei der Bauvereinigung für das Bauvor

haben öflach nur noch die Angebote der beauftragten Firnen, für 

das Bauvorhaben tvbr ia Lankowitz - aul�er den Angeboten der beauf

tragten Firrren - teilweise noch Angebote nicht beauftragter Bie

ter vorgefunden wurden. 

Ein nachträglicher Angebotsvergleich bzw. ein Nachvollziehen der 

Angebotsprüfung sowie eine Beurteilung über die Zuschlagsertei

lung ist daher nur noch bedingt ni:>glich. 

Die einschlägige Bestimrung im l-03 betreffend Aufbewahrung von 

Schriftstücken bzw. Unterlagen im Rahren der Abwicklung von Bau-
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vorhaben lautet: 

§ 22 l-:GB: (1) Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Handelsbücher 

bis zLm Ablaufe von sieben Jahren, von den Tage der 

darin vorgenanrenen Eintragung an gerechnet, aufzu

bewahren. 

(2) Dasselbe gilt in Ansehung der errpfangenen Handels

briefe und der Abschriften der abgesendetenHandels

br iefe sowie in Ansehung der Inventare und Bi lan

zen. 

Gerräß Art.1 Abs.3 Satz 1, EGßl.Nr. 196/1964, läuft die Frist von 

7 Jahren van Schluf� des Kalenderjahres, für das die letzte Ein

tragung vorgenmrren oder in dem der Handelsbrief errpfangen oder 

abgesendet wurde. Eine nähere Bestimrung dessen, was eigentlich 

der Aufbewahrungspflicht unterliegt, wurde nicht getroffen. 

uch enthalten die handelsrechtlichen bengesetze, wieGes.m.b.H, 

GenG, AktG, keine besonderen Vorschriften über die Aufbe1/ahrungs

pflicht. 

Der Landesrechnungshof hat daher zur Abklärung dieser Fragen von 

Dr. Gunther Nitsche, Univ.llizent am Institut für Handels- und 

Wertpapierrecht an der Universität Graz, ein Rechtsgutachten ein

geholt. 

llizent Dr. Nitsche stellt in seinem Gutachten unter anderen fest, 

daß Angebote Dritter stets ein kaufrrännisches Rechtsgeschäft be

treffen und irrrrer aufzubewahren sind, gleichgültig, ob sie ange

ncmren wurden oder nicht. Dies gilt auch für den bezugne�renden 

Schriftverkehr. 

Unter Bedachtna� auf dieses Rechtsgutachten und die Not\1/endig

keit, Prüfungen rröglichst �rtlassend vorne�n zu können - was das 

Vorhandensein aller Unterlagen voraussetzt - ist der Landesrech

nungshof an die Rechtsabteilung 14 des lmtes der Steierrrärkischen 

------ --
---
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Landesregierung als Aufsichtsbehörde rnit de-n Ersuchen herangetre

ten, für eine einheitliche Vorgangsweise bezüglich der Aufbewah

rungspflicht von Schriftstucken Sorge zu tragen. 

Mit Erlaß van 4. Februar 1985 ist die Rechtsabteilung 14 diesem 

Ersuchen nachgekamen und hat den gerreinnützigen ohnbauträgern 

die ßestimrungen des § 44 H:13 über die 7-jährige Aufbewahrungs

pflicht nachdrucklich 1n Erinnerung gerufen (Beilage 4 ). 

* Erfüllungszeiten, Zuschlagsfrist 

Hiezu wird festgestellt, daß in den Ausschreibungen Erfüllungs

zeiten nur unter de-n Hinweis "Termine bei der uftragsvergabe" 

aufscheinen; zude-n fehlen bei den Ausschreibungen für das Bauvor

haben Köflach Angaben über Zuschlagsfristen. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes sind in den Ausschrei

bungen - neben anderen - unbedingt konkrete Hinweise über Erfül

lungszeiten und Zuschlagsfristen zu geben, um den Bietern die Be

urteilung zu errrögl ichen, ob die Beteiligung am ettbewerb und 

danit zus�rrrenhängend eine allfällige uftragserteilung - in Hin

blick auf ihre langfristig vorauszuplanende Arbeitseinteilung -

in Frage kcmnt. 

icht zurutbar ist es - selbst bei veränderlich vereinbarten 

Preisen - Firnen aufgrund fehlender Angaben über Zuschlagsfristen 

auf unbestirrrnte Zeit an ihr Angebot zu binden. 

* Art der Ausschreibung 

Als positiv wird vemerkt, daß die Ausschreibungen-de-n Prinzip 

des freien Wettbewerbes folgend - grundsätzlich öffentlich erfolg-

ten. 

Die Angebotsfristen - mit 9 bis 10 Tagen einschließlich Sonn

und Feiertagen - erscheinen jedoch zu kurz berressen. 
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Die Förderungsrichtlinien 1981+ schreiben nurnehr die Frist für 

die Angebotslegung mit mindestens lt+ Werktagen vor. 

* Eröffnung der Angebote 

Genäß � A 2050 Pkt. t+.22 sind alle Teile eines Angebotes nach 

M:>gl ichkei t derart zu kennzeichnen (z.B. lochen), daU ein nach

trägliches Auswechseln einzelner Blätter feststellbar wäre. 

Eine derartige Kennzeichnung der Angebote wurde seitens der Bau

vereinigung nicht vorgena rnen. 

* 1 iederschrift - Angebotseröffnung 

Punkt t+.t+ der CN::Rv1 A 2050 sieht vor, daß über die Angebotser

öffnung eine Niederschrift aufzunehren ist, und darin u.a. Beginn 

und Ende der Eröffnung, Narren der An\vesenden, Verrrerke über of

fensichtliche Nlängel, Unterschriften der Zeugen sowie die Ange

botspreise aufzunehren sind. 

In Abweichung von o.a. ichtlinie \veisen die von der Bauvereini

gung für das Bauvorhaben Köflach erstellten iederschriften keine 

Angebotssunren sowie keine Unterschriften von Zeugen auf; 

vielrrehr wurde nur protokolliert, wieviel Angebote über diverse 

Proiessionistenarbeiten eingelangt sind (Beilage 2 ). 

Dazu wurde als Beilage eine Zus�rrrenstellung der korrigierten An

gebote verfaßt (Beilage 3 ). 

Im Gegensatz zu den beim Bauvorhaben Köflach festgestellten 

"ngeln bei der Aufnal'Tre der Angebotseröffnungsniederschriften, 

weisen die iederschriften für das später erstellte Bauvorhaben 

iv r ia Lankowitz - bis auf das fehlen der Daten für Beginn und 

Ende der Eröffnung - keine �länge! auf. 
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* Prüfung von Angeboten 

Hiezu wird festgestellt, daf� die Angebotsprüfungen beim Bauvor

haben t<öf lach nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt 

wurden. 

Ein Großteil der - nur noch teilweise vorhandenen - Angebote 

weist ausnalT,lSlos Bleistiftkorrekturen auf; zudEm fehlen in den 

rreisten Fällen Hinweise auf die Person des Prüfers und das Da.tun 

der Prüfung. 

Bei den Angeboten der rnit der Sanitärinstallation bzw. der Elek

troheizung beauftragten Firrren Steiner bZ\v. Schabl, gibt es außer 

einer Paraffe und einen Haken - beides mit Bleistift bei der End

sunre auf der letzten Seite des Angebotes - keinen Prüfungshin

weis. 

Das Angebot der Firna Wertheim-Aufzug weist überhaupt keinen Prü

fungshinweis auf. 

Die Angebotspnifungen beim später ausgeführten Bauvorhaben l'v r ia 

Lankowitz waren - im Gegensatz zun Bauvorhaben Köflach - ord

nungsgenäß. 

* ahl des Angebotes für den Zuschlag 

Seitens des Landesrechnungshofes wurde aufgrund der gelegten 

Schlußrechnungen festgestellt, daB die Auftragserteilung in eini

gen Fällen nicht an die Billigst- bZ\v. Bestbieter erfolgte. 

Beispiel 

* Bauvorhaben Köflach - Kunststeinarbeiten 

Reihung nach Angebotsprüfungsprotokoll (exkl.N\VSt.): 

-. 
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1. Fa. ildbahner/Gratkorn 

2. Fa. Plos/Köflach 

3. Fa. Fuchsbichler/Voitsberg 

S 135.445.-

s 153.550.-

s 159.450.--

Beauftragt wurde die an 2. Stelle gereihte Fa. Plos mit einer 

Differenz von ca. S 18.000.-- zum Billigstbieter. 

Seitens des Landesrechnungshofes wird erwartet, daß die Zu

schlagserteilung in Zukunft nach den in den Förderungsrichtli

nien 1984 festgelegten Vergabevorschriften für Arbeiten und 

Lieferungen, d.h. an den Billigstbieter unter Berücksichtigung 

der taxativ aufgezählten Ausscheidungsgründe1erfolgt. 

Die Bauvereinigung hat - wie andere Bauvereinigungen auch - anläl�-

1 ich der Abwicklung von Bauvorhaben erzielte Skonti als Ertrag ver-

einnalmt. 

Durch die mit 19. l'ki 1984 in Kraft getretenen neuen Förderungs

richtlinien ist es gewährleistet, daß Skonti in jedeTJ Fall kosten

mindernd zu berücksichtigen sind und von den Bauvereinigungen nicht 

rrehr als Ertrag vereinnahnt werden dürfen. 

Für die geprüfte Bauvereinigung hatten Skontierträge in der Ver

gangenheit rrangels Bautätigkeit kaum eine Bedeutung. 
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Die Instandhaltungsrücklage dient der Vorsorge für künftige Erhal

tungs- und Verbesserungsarbeiten. Cßnäß § 16 Abs.2 \\EG 1975 ist die 

ücklage als gebundenes Verrrögen der jeweiligen Mi teigentürer zu 

verwalten, gesondert zu verwahren und fruchtbringend anzulegen. Sie 

darf nur zur Deckung der Kosten von Erhaltungs- oder Verbesserungs

arbeiten und zur Abstattung eines zu ihrer Deckung aufgenanrenen 

Darlehens verwendet und der Zwangsvollstreckung unterworfen werden. 

Das Gesetz erklärt die Rücklage zun Eigentun der je-.veiligen Mitei

gentürer. 

Die Bauvereinigung ist dieser Bestimrung nachgekanren und wurden 

für alle ins Eigentun übertragenen Cbjekte Sparbücher angelegt. 

Nach �inung des Landesrechnungshofes sollte die Instandhaltungs

rücklage rronatlich auf das Sparbuch übertragen und die Instandhal

tungsrechnungen laufend aus dieser Rücklage bezahlt werden. 

BE1RIEBSKOS� 

Bei der stichprobenweisen Überprüfung einer Betriebskostenabrech

nung konnte festgestellt werden, daß eine gegliederte Ausweisung 

der Betriebskosten weitestgehend gegeben ist. 

Die aushaftende Restdarlehensschuld, die Tilgung der Darlehen ge

trennt nach Kapital und Zinsen und die Entwicklung der Instandhal

tungsrücklage fehlen aber in der vorgelegten Abrechnung. 

• 



- t+8 -

CES(NEHES ßAN<J<CNfO FCR ßAUVrntt\BEN 

Für gerreinnützige Bauvereinigungen besteht seit 1. Septarber 1981 

die Verpflichtung, für jedes Bauvorhaben ein gesondertes Bankkonto 

zu führen. Dies soll gewährleisten, daß jederzeit ein genauer Über

blick über die Baukosten gegeben ist. 

Die geprüfte Bauvereinigung ist dieser Verpflichtung nachgekarrren. 

WIRTSOWTLIQ-iE l.JlGE 

Die Bauvereinigung führte bzw. führt Sondereinrichtungen, wie Berg

bau, Raupenbetrieb, Autobetrieb, Steinbruch, Tischlerei. Stellt 

rran nun die Bereiche ordentliche und außerordentliche Gebarung ge

gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild: 

* In der ordentlichen Gebarungen rrußten - ausgenamen 1978 und 1981 -

Verluste hingenarrren werden. Diese Verluste sind ausschließlich 

auf die Unwirtschaftlichkeit im Bereich Hausverwaltung und auf 

die geringe Bautätigkeit zurückzuführen. 

*In der außerordentlichen Gebarung konnten Gewinne erzielt werden. 

* Im Bereich Sondereinrichtungen sind in den letzten Jahren aus

schließlich Verluste angefallen. 

Die wirtschaftliche Lage der Bauvereinigung wird daher in Zukunft 

wesentlich davon abhängen, daß die Sondereinrichtungen weiter redu

ziert werden. Außerdem wird eine weitere Bautätigkeit - das letzte 

Bauvorhaben wurde 1982 fertiggestellt - notwendig sein. 



- 49 -

OJrch die gute Eigenkapitalsausstattung der Genossenschaft ist je
doch eine geordnete Kapitalslage gegeben. Die Verluste in der or
dentlichen Gebarung kdnnen jedoch nicht für alle Zukunft durch die 
Gewinne in der außerordentlichen Gebarung ausgeglichen werden. 
ZU71 Stichtag 31. Dezmt,er 1983 ist die Verrnögens- und Kapitalslage 
der Genossenschaft jedenfalls geordnet und gesichert und war auch 
die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben. 
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Am 5. Juni 1985 fand die Schlußbesprechung mit folgenden Teilneh

mern statt: 

Vom Büro Landesrat Dipl.Ing. Josef Riegler: 

ORR. Dr. Ingrid Klug-Funovits 

Von der Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft der Arbeiter und An

gestellten Köflach: 

Bm. Wilhelm Gräbner , Obmann 

Alois Rieger, Obmannstellvertreter 

Von der Rechtsabteilung 14: 

W.Hofrat Dipl.Ing. Wilhelm Fais 

LRR. Dr. Georg Halper 

Vom Landesrechnungshof: 

Landesrechnungshofdirektor W.Hofrat Dr. Gerold Ortner 

Landesrechnungshofdirektorstellvertreter W.Hofrat Dr . Egbert Thaller 

ORR. Dr. Karl Bekerle 

AS. Othmar Rattenschlager 

Im Rahmen dieser Schlußbesprechung wurde das Ergebnis der Prüfung 

dargelegt und darüber diskutiert. 

Graz, am 10. Juni 1985 

Der Landesrechnungshofdir� 

l 

-


